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In dem Organstreitverfahren 

 

der Volt Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen, vertreten 

durch den Vorstand, dieser vertreten durch seine Vorsitzenden  

 

g e g e n 

 

den Landtag Nordrhein-Westfalen 

 

mit dem Antrag, 

 

festzustellen, dass  

 

der Antragsgegner das Recht der Antragstellerin auf Chancengleichheit 

als politische Partei aus Art. 21 Abs. 1 des GG, Art. 1 Abs. 1 der LV und 

auf Gleichheit der Wahl aus Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 

LV dadurch verletzt und somit gegen die Verfassung verstoßen hat, 

dass er durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

vom 5. Juli 2024 (GV.NRW.S.443 bis 448) in § 33 Abs. 2 des 

Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) das bisher bei Kommunalwahlen 

angewandte Sitzzuteilungsverfahren nach Sainte-Laguë durch ein 

Quotenverfahren mit prozentualem Restausgleich (Verfahren nach 

Rock) ersetzt hat. 

 

– VerfGH 101/24 – 
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übersende ich einen Abdruck der Antragsschrift vom 15. August 2024 

nebst Anlagen, die am 29. August 2024 beim Verfassungsgerichtshof 

eingegangen ist. Das Verfahren wird unter dem oben genannten 

Aktenzeichen geführt. 

 

Gemäß § 18 Abs. 2 VerfGHG gebe ich Gelegenheit, innerhalb von 4 

Wochen zu dem Antrag Stellung zu nehmen. 
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